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Erlaubnis

Ein Vierteljahrhundert nach ihrer Einfiihrung benotigt
die Pflegeversicherung eine Strukturreform, die

sich auf ihre Finanzierung und Leistungserbringung
beziehen muss — und die bereits medienwirksam
angekiindigt wurde. Inzwischen schlieft sich das
Zeitfenster fiir eine groBe Reform in der laufenden
Legislaturperiode aber wieder. Nachfolgend wird
daher untersucht, welche Reformschritte notwendig
sind und welche davon in dieser und welche in

der nachsten Legislaturperiode zu gehen sind.

Die Pflegeversicherung ist reformbe-
diirftig. Die zentralen Problemlagen
zeigen sich dabei insbesondere an drei
Stellen: dem Fachkriftemangel, der ei-
ner addquaten Pflege entgegensteht, (zu)
hohen Eigenanteilen in der Finanzierung
vollstationarer Pflege und der strengen
Sektorentrennung in der Versorgung.
Schon seit vielen Jahren iibersteigt die
Zahl der offenen Stellen fiir Fachkrifte
in der Altenpflege die Zahl der Arbeits-
suchenden. Allerdings hat sich diese Si-
tuation in den letzten 10 Jahren noch
dramatisch verscharft. Kamen 2009 auf
100 gemeldete offene Stellen 68 arbeits-
suchende Altenpflegefachkrifte waren
es 2019 nur noch 19 (BA 2020: 15). Die
Wiederbesetzungszeit fiir eine vakante
Stelle lag im Oktober 2019 bundesweit
bei 205 Tagen (ebd.: 16). In 14 der 16
Bundesldnder erkennt die Bundesagen-
tur fir Arbeit bei Fachkriften und
Spezialisten in der Altenpflege daher
einen Fachkriftemangel. Nur in den
beiden kleinsten Bundeslindern, dem
Saarland und Bremen, ergibt die Fach-
krifteengpassanalyse vom Dezember
2019 lediglich ,,Anzeichen* eines Fach-

kriaftemangels. Zur Bekampfung des
Fachkriftemangels sind vor allem zwei
Mafinahmen notwendig: Eine bessere
Personalausstattung in den Einrichtun-
gen, um die dauerhafte Uberforderung
aufgrund schlechter Arbeitsbedingun-
gen abzubauen, und eine bessere Be-
zahlung, die sowohl den Berufseinstieg
anreizt als auch der gesellschaftlichen
Bedeutung des Arbeitsfeldes Pflege ent-
spricht. Beides wird in den Beschliissen
der von drei Minister*innen gemeinsam
gegrundeten Konzertierten Aktion Pfle-
ge (KAP) gefordert und kann als aktuel-
le Zielvorgabe fiir Mafsnahmen seitens
der Bundesregierung gelten. Ohne eine
Finanzreform wiirde eine entsprechende
Umsetzung aber die bereits jetzt vielfach
als zu hoch angesehenen Eigenanteile
der Pflegebediirftigen in Heimen weiter
ansteigen lassen. Eine Finanzreform,
die diese Eigenanteile begrenzt, wird
damit implizit zur Voraussetzung fiir die
notwendigen Verbesserungen der Per-
sonalsituation — jedenfalls dann, wenn
die Grundidee der Sozialen Pflegeversi-
cherung beibehalten werden soll, pfle-
gebedingte Verarmung zu vermeiden.
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Nachstehend wird daher zunachst
ausfithrlicher auf die notwendige Fi-
nanzreform und dann auf die Mafinah-
men zur Verbesserung der Situation der
Pflegekrifte und zur Strukturreform
eingegangen. AbschliefSend wird disku-
tiert, welche der Reformelemente noch
in dieser Legislaturperiode umgesetzt
werden konnen und welche wohl auf die
nichste Legislaturperiode verschoben
werden miissen.

Finanzreform

Als die Pflegeversicherung 1994 einge-
fiihrt wurde, wurde dies damit begriin-
det, dass so pflegebedingte Verarmung
verhindert und Lebensstandardsiche-
rung als Leitbild eines konservativen
Wohlfahrtsstaats ermoglicht werden
sollte:

»Die Pflegeversicherung soll ... be-
wirken, dass [die] iiberwiegende].]
Zahl der Pflegebediirftigen nicht
mebr auf Sozialbilfe angewiesen ist;
wer ein Leben lang gearbeitet und
eine durchschnittliche Rente erwor-
ben hat, soll wegen der Kosten der
Pflegebediirftigkeit nicht zum Sozi-
alamt gehen miissen.” (PflegeVG-E,
S.2)

Damit wurde die Grundforderung aufge-
griffen, die seit dem Gutachten des Ku-
ratoriums Deutsche Altershilfe aus dem
Jahr 1974 die zwanzigjihrige Debatte
bis zur Einfiihrung der Pflegeversiche-
rung geprigt hat (Pabst und Rothgang
2000) — auch wenn finanzpolitische Er-
wigungen, namlich die Entlastung der
Sozialhilfetrager, bei der Entscheidung
fur die Einfihrung der Versicherung
letztlich ausschlaggebend waren (Gotze
und Rothgang 2014). Um dieses Ziel, der
Vermeidung pflegebedingter Sozialhil-
feabhingigkeit zu erreichen, wurde der
Dreiteilungsvorschlag der AWO aus dem
Jahr 1976 aufgegriffen:

»Die Pflegekasse ... trdgt ... den
pflegebedingten Aufwand fiir die im
Einzelfall erforderlichen Leistungen
der Grundpflege, der aktivierenden
Pflege und fiir die Versorgung mit
Pflegebilfsmitteln” (Gesetzesbegriin-
dung, PflegeVG-E, S. 115),

wihrend die pflegebediirftige Person fiir
die Kosten fiir Unterkunft und Verpfle-
gung und die offentliche Hand fir die
Investitionskosten aufkommen soll. Dass
die Pflegekosten in der Regel vollstin-
dig von den Pflegekassen iibernommen
werden sollen, wurde auch noch einmal

im 1. Bericht der Bundesregierung tiber
die Entwicklung der Pflegeversicherung
(BMA 1997: 8f.) bestatigt:

., Die Pflegeversicherung ... soll eine
Grundversorgung sicherstellen, die im
Regelfall ausreicht, die pflegebeding-
ten Aufwendungen abzudecken.”

Tatsdchlich waren die Versicherungsleis-
tungen 1996 und 1997 auch noch aus-
reichend, um die Pflegekosten zumindest
in den Pflegestufen I und II vollstindig
abzudecken. Dies dnderte sich mit der
Uberleitung der Pflegesitze in ein neues
System nach Auslaufen der Ubergangs-
regeln des Art. 49b PflegeVG. Da in der
Folge die Versicherungsleistungen bei
Heimpflege in Pflegestufe I und II bis
2015 gar nicht angepasst wurden und
auch das Zweite Pflegestirkungsgesetz
hier nur sehr begrenzt und temporir
Abhilfe geschaffen hat, wihrend die
Pflegesitze inflationsbedingt stindig
gestiegen sind, belaufen sich die von
den Pflegebediirftigen aufzubringenden
Eigenanteile an den pflegebedingten Kos-
ten (einschliefSlich der in Rechnung ge-
stellten Ausbildungskosten) inzwischen
bundesdurchschnittlich auf 900 Euro
und die Gesamteigenanteile auf mehr als
2.100 Euro (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Entwicklung der Eigenanteile in der vollstationédren Pflege
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Der sich zuletzt beschleu-
nigende Anstieg der Eigenan-

Abbildung 2: Entwicklung des Sozialhilfebezugs 2017-2019

teile hat dann dazu gefihrt, 2.8
dass der Anteil der Empfin-
ger von Hilfe zur Pflege unter
den Heimbewohner*innen
und die Ausgaben fiir Hilfe
zur Pflege wieder angestiegen
sind (Abbildung 2).

Wird die Pflegeversiche-
rung an den Zielen gemes-
sen, um derentwillen sie ein-
gefiihrt wurde, muss daher
eine eklatante Zielverfehlung
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eine Finanzreform verzichtet,
so werden die Eigenanteile
und die Sozialhilfequoten bei
einem Aufwuchs des Pflege-
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die auf Tarifentlohnung um-
gestiegen sind, insbesondere
in Ostdeutschland schon gezeigt hat. Die
Finanzreform wird somit zur notwendigen
Voraussetzung fiir die MafSnahmen, die zur
dauerhaften Beendigung des Pflegenotstan-
des unverzichtbar sind.

Deckelung der Eigenanteile als
notwendiger Reformbestandteil

In einem ersten Schritt einer Finanzreform
miissen somit die pflegebedingten Eigen-
anteile abgesenkt, vor allem aber abschlie-
BBend begrenzt werden (vgl. Rothgang et
al. 2020). Ein entsprechender Vorschlag
ist vom Bundesgesundheitsministerium in
einem auf den 4. November 2020 datierten
Papier ,,Pflegeversicherung neu denken:
Eckpunkte der Pflegereform 2021 vor-
gelegt worden. Darin wird vorgeschlagen,
den Eigenanteil fur die Pflegekosten (ge-
meint sind der einrichtungseinheitliche
Eigenanteil (EEE) fir Pflegeleistungen
und die in Rechnung gestellten Ausbil-
dungskosten) auf monatlich 700 Euro
und die Zahlungsdauer auf 36 Monate zu
begrenzen. Uber die gesamte Dauer voll-
stationdrer Versorgung entstiinde so ein
Gesamteigenanteil von maximal 25.200
Euro. Dariiberhinausgehende Betrige sol-
len von der Pflegeversicherung itbernom-
men werden. Zusitzlich sollen die Lander
verbindlich einen monatlichen Zuschuss
zu den Investitionskosten in Hohe von 100
Euro pro Heimbewohnendem gewihren,
wodurch die privat aufzubringende Ge-
samtsumme zusitzlich reduziert wiirde.
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Wie Berechnungen mittels eines sto-
chastischen Mikrosimulationsmodells
zeigen (vgl. Rothgang et al. (2021) fur
niahere Ausfiihrungen), wire diese Reform
in Bezug auf die Reduktion der pflegebe-
dingten Sozialhilfeabhidngigkeit effektiv.
Angenommen die genannten Vorschlige
wiren bereits zum Bezugszeitpunkt 2019
umgesetzt gewesen, hitte sich die Sozi-
alhilfeempfingerquote um 9,3 Prozent-
punkte von 33,1 % auf 23,8 % reduziert.
Gleichzeitig hitten sich die Ausgaben fiir
Hilfe zur Pflege in vollstationdren Ein-
richtungen der Dauerpflege um knapp
1,5 Mrd. Euro verringert und die von
den Heimbewohner*innen aufzubrin-

In einer wirksamen Finanzreform
miissen die pflegebedingten
Eigenanteile abgesenkt, vor allem
aber in absoluter Hohe begrenzt

werden.

genden Eigenanteile wiaren um insgesamt
3,2 Mrd. Euro geringer gewesen — bei
Mehrausgaben der Pflegeversicherung
von insgesamt 3,7 Mrd. Euro (Tabelle 1,
linke Halfte, mittlerer Teil). Noch wichti-
ger als dieser Nachweis der kurzfristigen
Wirkungen ist ganz im Sinne der Pflege-
versicherungsziele aber, dass diese Effekte
nachhaltig sind und auch bei einer weite-
ren Steigerung der Pflegekosten wirken.

Wird die vom 1. Juli 2019 bis zum 1. Ja-
nuar 2021 beobachtbare durchschnittliche
Steigerung (geometrisches Mittel) des EEE
von 2,7 % pro Quartal zugrunde gelegt,
liegen die einrichtungseinheitlichen Eigen-
anteile im Juli 2021 (dem ersten Termin zu
dem eine Reform in Kraft treten konnte)
bereits um 168 Euro und im Juli 2023 um
377 Euro uber den Werten vom 1. Juli
2019 — dabei sind tiber das bisherige Mafs
hinausgehende Tariflohnsteigerungen, die
gemafS den Beschliissen der Konzertierten
Aktion Pflege aber angestrebt werden,
noch nicht berticksichtigt. Im Jahr 2023
soll zudem die zweite Stufe der Einfiih-
rung des Personalbemessungsverfahrens
in Kraft gesetzt werden (s.u.), so
dass sich weitere Steigerungen
der Eigenanteile ergeben. Ge-
mafS dem Arbeitsentwurf des
Pflegereformgesetzes miissten
dann im Vergleich zur Stellen-
ausstattung des Jahres 2020 —
ceteris paribus — 56.000 zu-
satzliche Stellen refinanziert
werden. Werden hierfiir kon-
servativ Arbeitgeberkosten von 40.000
Euro pro Jahr angesetzt, entspricht das
einer weitere Steigerung der Eigenanteile
von 377 Euro, so dass sich insgesamt ein
monatlicher Wert des EEE von 1.325 Euro
fur den 1.7.2023 ergdbe. Aufbauend auf
ilteren Berechnungen (Rothgang et al.
2019) wird nachstehend eine Steigerung
der Personalkosten von 35 % im Zeitraum
von Mitte 2019 bis 2023 unterstellt, die
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Tabelle 1: Effekte der Reformvorschlige

Status quo

Eckpunktepapier

Arbeitsentwurf

HzP-Quote (in %) 331% Differenz zum 45,0 % Differenz zum
HzP-Empfanger 258.949 Status quo 2019 351,535 bsetia;‘;fé‘ﬂ]‘t‘gn
HzP-Ausgaben (in Mrd. Euro) 2,764 5,605 Personalkosten
Eigenanteile (in Mrd. Euro) 15,744 19,932

PV-Ausgaben (in Mrd. Euro) 13,409 13,409

HzP-Quote (in %) 238 % -93% 254 % -19,5 %
HzP-Empfanger 185.551 -73.398 198.920 -152.614
HzP-Ausgaben (in Mrd. Euro) 1,309 -1,455 1,462 -4142
Eigenanteile (in Mrd. Euro) 12,562 -3,182 13,075 -6,857
PV-Ausgaben (in Mrd. Euro) 17112 3,702 23,471 10,062
Zusatzausgaben der Lander 0,936 0,936 0,936 0,936
HzP-Quote (in %) 259 % 13% 348 % -10,1%
HzP-Empfanger 202.196 -56.753 272.495 -79.040
HzP-Ausgaben (in Mrd. Euro) 1,563 -1,201 2,799 -2,806
Eigenanteile (in Mrd. Euro) 13,135 -2,609 16,116 -3,816
PV-Ausgaben (in Mrd. Euro) 16,283 2,873 19,094 5,685
Zusatzausgaben der Lander 0,936 0,936 0,936 0,936

Quelle: Eigene Berechnungen, vgl. Rothgang et al. 2021

zu einem durchschnittlichen Eigenanteil
von 1.460 Euro fiihrt. Da die angestrebten
zusdtzlichen Tariflohnsteigerungen die
Differenz dieses etwas hoheren Wertes im
Vergleich zu den 1.325 Euro tibersteigen
diirften, ist dies weiterhin als konservative
Schitzung anzusehen.

Wie Tabelle 1 (rechte Halfte, mittlerer
Teil) zeigt, erhohen sich der Anteil der
Sozialhilfeempfinger, die Ausgaben fir
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und die
Eigenanteilszahlungen im Reformmodell
des Eckpunktepapiers trotz der ange-
nommenen Kostensteigerungen nur un-
wesentlich und liegen deutlich unterhalb
der Vergleichswerte im Status quo. Die
Reformregelungen des Eckpunktepapiers

Die Reformregelungen des
BMG-Eckpunktepapiers sind

geeignet, die Eigenanteile
und die pflegebedingte
Sozialhilfeabhdngigkeit
dauerhaft zu begrenzen.

erweisen sich somit als nachhaltig geeig-
net, die Eigenanteile und damit auch die
pflegebedingte Sozialhilfeabhingigkeit

zu begrenzen.

Prozentuale Beteiligung der
Pflegeversicherung an den
Eigenanteilen als Irrweg

Anders ist das bei den Vorschldgen aus
dem Beschluss des CDA-Bundesvor-
stands vom 19. September 2020 (CDA
2020), die Eingang in den mit dem 15.
Mairz 2021 datierten ,,Arbeitsentwurf*
eines Pflegereformgesetzes des BMG
(2021) gefunden haben, der allerdings die
Ressortabstimmung noch nicht durch-
laufen hat und noch nicht offiziell vor-
gestellt wurde. Der Arbeitsentwurf sieht
vor, dass Pflegebediirftige, die seit mehr
als 12,24 bzw. 36 Monaten vollstationa-
re Leistungen beziehen, einen Leistungs-
zuschuss in Hohe von 235, 50
bzw. 75 % ihres zu zahlenden
pflegebedingten Eigenanteils
erhalten (neu zu schaffender
§ 43¢ SGB XI). Da hierdurch
weder die Hohe der Eigenan-
teile noch die Dauer, fiir die
diese zu entrichten sind, fest-
stehen, bleibt der privat auf-
zubringende Eigenanteil fir
die Pflegekosten nach wie vor
unbestimmt. Damit fallt dieser
Vorschlag deutlich hinter die Eckpunkte
zuriick, die der Bundesgesundheitsminis-
ter — in Kenntnis des CDA-Beschlusses
vom September —im November vorgelegt

hat. Eine individuelle Vorsorge fiir die
nach wie vor unbestimmten Eigenan-
teilszahlungen ist bei Umsetzung dieses
Vorschlags damit weiterhin unmoglich.
Dass ferner das Ziel einer Lebensstan-
dardsicherung und die Verhinderung
pflegebedingter Sozialhilfeabhingig-
keit kollektiv verfehlt werden, zeigen
die Modellrechnungen. Zwar sinken
Sozialhilfeempfingeranteile, Sozialhil-
feausgaben und Eigenanteile auch hier,
wenn wiederum kontrafaktisch unter-
sucht wird, wie sich die Situation 2019
dargestellt hitte, wire die Reform schon
in Kraft gesetzt gewesen (Tabelle 1, linke
Hilfte, unterer Teil) — wenn auch etwas
weniger ausgepragt als bei Umsetzung
der Eckpunkte. Allerdings verpuffen die
Reformeffekte bereits wieder vollstindig,
wenn die Erhéhung der Eigenanteile bis
2023 beriicksichtigt wird. Sozialhilfe-
quote und Sozialhilfeausgaben liegen
ebenso wie die Eigenanteilszahlungen
dann wieder oberhalb des Status quo
(Tabelle 1, rechte Halfte, unterer Teil).

Diese systematisch mangelnde Nach-
haltigkeit der Vorschlige des Arbeitsent-
wurfs zeigt auch Abbildung 3, in der die
verbleibenden durchschnittlichen pflege-
bedingten Eigenanteile bei Umsetzung
der beiden Reformoptionen in Abhin-
gigkeit von den originalen Eigenantei-
len und unter im Zeitverlauf konstanten
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Abbildung 3: Monatliche pflegebedingte Eigenanteile bei beiden Reformmodellen

hohere Prioritit eingerdumt
wurde als der Vermeidung

pflegebedingter Verarmung
und der Stirkung der Pfle-
gekrifte. Dies wire die
Wertentscheidung in einem
klassischen Zielkonflikt - in
diesem Fall gegen die Pflege.
Zweitens entlastet eine Re-
form gemifs der Eckpunkte
die Lander in unterschiedli-
chem Mafle, was zu Wider-
stdnden im foderalen System
gefiihrt haben konnte, die
dem Bundesgesundheits-

900

930

960

990
1020
1050
1080
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410

Monatlicher pflegebedingter Eigenanteil ohne Finanzreform

minister uniiberwindlich
erschienen sind. Allerdings
lassen sich entsprechende
Einwinde entkriaften. Es
lohnt sich daher, die nach
Lindern differenzierten
Effekte beider Optionen ein-
mal niaher zu betrachten und

1440

900
g
2 800
._g — gemalR Eckpunktepapier
% € —— gemal Arbeitsentwurf
é"% 700
28
T <
= ©
2 600
® £
§ €
£
S5 £ 500
S 3
L
E®
b
i ol
=
= |
a 300
O O OO O OO O o O
O M WO O N N 0 < IS
O O VW O MN~NMNMNMNOO X
Quelle: eigene Darstellung

etwaigen Kompromisslinien

Verweildauern in Heimen dargestellt
sind. Da die Hohe der verbleibenden
durchschnittlichen Eigenanteile in bei-
den Reformvarianten davon abhingt,
welcher Anteil der Heimbewohner*innen
schon wie lange stationire Pflege erhilt,
wurden die aktuellen Werte, die sich auf
Basis der Auswertung der Prozessdaten
der BARMER ergeben (bis zu einem
Jahr: 28,9 %; mehr als ein Jahr bis zu
zwei Jahren: 18,9 %; mehr als zwei bis zu
drei Jahren: 14,3 %, mehr als drei Jahre:
37,9 %) konstant gehalten (Rothgang et
al. 2021). Die gestrichelte Linie markiert
dabei den bundesdurchschnittlichen
Wert von 894 Euro im Januar 2021, der
Ausgangswert von 600 Euro
entspricht in etwa dem Durch-
schnittswert von Thiiringen,
dem Land mit dem zu diesem
Zeitpunkt niedrigsten Eigen-
anteil (vgl. Abbildung 4). Wih-
rend der Eigenanteil bei Um-
setzung des Eckpunktepapiers
konstant bliebe, stiege er bei
einer Reform gemaf$ den Re-
gelungen des Arbeitsentwurfs
bei steigenden Pflegesitzen
kontinuierlich an, da bei der derzeiti-
gen Verteilung der Aufenthaltsdauern in
vollstationirer Pflege nur jeweils knapp
die Hilfte der Steigerung der origindren
Eigenanteile durch die Pflegeversiche-
rung ibernommen wiirde.
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Warum fallt der Arbeitsentwurf so weit
hinter die Eckpunkte zuriick und greift ei-
nen Vorschlag auf, der bei der Formulierung
der Eckpunkte bereits bekannt war, aber zu
diesem Zeitpunkt nicht opportun erschien?
Auf diese Frage drangen sich vor allem zwei
denkbare Antworten auf: Erstens fiihrt die
Version des Arbeitsentwurfs gegentiber den
Eckpunkten zu einem geringeren Anstieg
der Pflegeversicherungsausgaben. Zum Ein-
fithrungszeitpunkt ist dieser Unterschied
noch vergleichsweise gering und konnte
durch entsprechende Kalibrierung des Ei-
genanteildeckels auch komplett ausgegli-
chen werden. Mittel- und langfristig sind
die Unterschiede aber deutlich. In dieser

Die Umsetzung der ,,Eckpunkte
des BMG entlastet die Linder in
Abhdngigkeit vom Preisniveau
unterschiedlich, was zu
Widerstdnden im foderalen
System gefiihrt haben konnte.

Lesart wiren das Eckpunktepapier der Fi-
nanzpolitik zum Opfer gefallen und eine
nachhaltige Pflegefinanzierungsreform
daran gescheitert, dass in Zeiten knapper
Kassen erneut der kurzfristigen Ausgaben-
begrenzung der Sozialversicherung eine

nachzuspiiren.

Gedeckelte Eigenanteile
mit Konvergenzphase als
maoglicher Kompromiss

Wie Abbildung 4 zeigt, unterscheiden
sich die Lander hinsichtlich der Eigen-
anteile erheblich.

In zwei Liandern, nimlich Sachsen-
Anhalt und Thiiringen, liegt der in den
Eckpunkten vorgesehene Deckel von
700 Euro oberhalb der Summe aus
durchschnittlichen einrichtungseinheit-
lichen Eigenanteilen und den (hier nicht
dargestellten) in Rechnung gestellten
Ausbildungskosten. Allerdings wiirde
selbst in diesen Liandern die Mehrheit
der Pflegeheimbewohner*innen von der
Umsetzung der Eckpunkte profitieren.
Das ist zum einen darauf zuriickzu-
fiihren, dass durch die Begrenzung der
Zahlungspflicht fir diese Eigenantei-
le auf die ersten 36 Monate die rund
40 % der Heimbewohner*innen entlas-
tet werden, die mindestens 36 Mona-
te vollstationire Pflege beziehen. Zum
anderen streuen die pflegebedingten
Eigenanteile in den Bundeslidndern, so
dass viele Heimbewohner*innen indi-
viduell Zahlungsverpflichtungen haben,
die oberhalb von 700 Euro liegen, selbst
wenn der landesweite Durchschnittswert
niedriger ist. Wie Abbildung S illustriert,
wiirden bei den Heimentgelten zum
1. Juli 2020 bundesweit knapp 80 % der
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Abbildung 4: Durchschnittliche monatliche finanzielle Belastung pro Heimbewohner*in nach Bundesldndern zum 1. Januar 2021
— ohne Ausbildungskosten —
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Heimbewohner*innen von den Regelun-
gen des Eckpunktepapiers profitieren —
und auch in Thiiringen, als dem Land mit
dem niedrigsten EEE wiren dies noch
mehr als 50 %. Werden die EEE mit der
bereits genannten Rate von 2,7 % pro
Quartal fortgeschrieben, liegen sie zum
1. Juli 2021, als dem frithestmoglichen
Termin, zu dem die Reform in Kraft tre-
ten kann, um (mehr als) 10 % hoher. Ins-
gesamt wiirden bundesweit dann bereits
90 % der Heimbewohner*innen profi-
tieren — und der grofite Anstieg findet
sich in den Landern mit heute niedrigen
EEE. So lige die Rate der profitieren-
den Heimbewohner*innen in Thiiringen
dann schon bei knapp 70 %.

Zwar unterscheiden sich die Anteile
der Heimbewohner*innen, die bei Um-
setzung des Eckpunktepapiers eine Ent-
lastung erfahren, zwischen den Lindern
damit schon 2021 nur noch in begrenztem
Umfang, jedoch variieren die Entlastungs-
betrdge pro Bewohner*in deutlich. Bei der
Bewertung dieses Effektes miissen aber
die Konvergenzprozesse beriicksichtigt
werden, die sich durch eine Angleichung
der Lohnstrukturen nach oben und ein

bundeseinheitliches Personalbemessungs-
verfahren ergeben. Unterschiede in den
Heimentgelten zwischen den Bundeslan-
dern sind in Deutschland insbesondere auf
unterschiedliche Personalausstattungen und
unterschiedliche Lohn- und Gehaltsniveaus
zuriickzufithren (Mennicken et al. 2014).
Schon in der zweiten Stufe der Einfiihrung
des Personalbemessungsverfah-
rens zum Juli 2023 ist aber die

Soll eine nach Landern unterschiedli-
che Entlastungswirkung auch zum Ein-
fihrungszeitpunkt verhindert werden,
kann dem durch einen Konvergenzpro-
zess Rechnung getragen werden. So wur-
de bei Einfithrung der Krankenhausfi-
nanzierung mittels DRG-gestiitzter Fall-
pauschalen beispielsweise eine Konver-

Umsetzung einer bundesein-
heitlichen Pflegepersonalbemes-
sung vorgesehen (s. u.). Damit
entfillt ein zentraler Grund fiir
die unterschiedlichen Heim-
entgelte. Der zweite zentrale
Grund liegt in den Lohn- und
Gehaltsstrukturen, die sich — so
die Regierungspolitik in diesem
Punkt Erfolg hat — nach oben
angleichen, wodurch die heuti-

Soll eine nach Léndern
unterschiedliche
Entlastungswirkung zum
Einfiihrungszeitpunkt
verhindert werden, kann dem
durch einen Konvergenzprozess
Rechnung getragen werden.

gen Preisunterschiede deutlich abgebaut
werden. Insgesamt sollten aktuelle, im Zeit-
verlauf aber abschmelzende Unterschiede
in den Heimentgelten die fiir eine Nachhal-
tigkeit dringend erforderlichen absoluten
Begrenzungen der Eigenanteile deshalb
nicht verhindern.

genzphase vorgesehen, die sich letztend-
lich tiber fiinf Jahre erstreckt hat. Dabei
wurde das ,,alte®, durch Fortschreibung
ermittelte Krankenhausbudget zuneh-
mend durch ein neues, tiber Fallpauscha-
len ermitteltes Budget ersetzt. Ahnlich
konnte auch bei der Hohe der Deckel eine
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Abbildung 5: Anteil der von der Umsetzung des Eckpunktepapiers entlasteten Heimbewohner*innen bei den Heimentgelten zum
1. Juli 2020 und bei angenommenen Heimentgelten fiir den 1. Juli 2021
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Konvergenzphase eingebaut werden. Ta-
belle 2 enthilt beispielhaft ein derartiges
einfaches Konvergenzmodell: Ausgehend
von den pflegebedingten Eigenanteilen,
die sich als Summe der in Abbildung 4
enthaltenen einrichtungseinheitlichen
Eigenanteile und der Ausbildungskos-
ten, fur die — mangels landesspezifischer
Werte — der Bundesdurchschnitt von 62
Euro angesetzt wurde, ergeben, wird fiir
jedes Land die Differenz zum Bundes-
durchschnitt von 894 Euro gebildet. Im
ersten Jahr der Konvergenzphase wiir-
de der angestrebte bundeseinheitliche
Deckel von 700 Euro dann um diesen
Betrag reduziert. Damit wird erreicht,
dass die durchschnittliche Entlastung
in allen Landern bei 194 Euro liegt, was
der Differenz des bundesdurchschnittli-
chen pflegebedingten Eigenanteils (EEE
zuziiglich den Heimbewohner*innen in
Rechnung gestellten Ausbildungskosten)
und des Deckels von 700 Euro entspricht.
Im zweiten Jahr wird nur noch 80 % die-
ser Differenz berticksichtigt, im dritten
noch 60 %, im vierten noch 40 % und im
fiinften 20 %, bis nach funf Jahren der
bundeseinheitliche Deckel erreicht wird.
Zu diesem Zeitpunkt diirften sich die
Heimentgelte bereits so weit angeglichen
haben, dass die Unterschiede nicht mehr
entscheidend sind. Dieses einfache Kon-
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vergenzmodell, das sich natiirlich auch
tiber lingere oder kiirzere Zeit erstre-
cken und auf Einrichtungs- anstelle von
Linderebene angesiedelt werden konnte,
sorgt dafiir, dass die Entlastungswirkung
am Anfang regional gleichverteilt ist, die
zu erwartende Konvergenz der Heiment-
gelte beriicksichtigt wird, gleichzeitig
aber an einem absoluten Deckel festge-
halten wird, der lediglich regelgebunden
inflationsindexiert angepasst wird.

Personalbemessung

Das zentrale Instrument zur Minderung
und schliefSlich Beseitigung des Pflege-
notstands in der stationdren Langzeit-
pflege ist die Einfithrung des Personal-
bemessungsverfahrens, das von 2017
bis 2020 in Umsetzung des im Zweiten
Pflegestarkungsgesetz implementierten
Gesetzesauftrags des § 113¢ SGB XI ent-
wickelt und konzeptionell erprobt wurde
(Rothgang und das PeBeM-Team 2020).
Bereits in den Vereinbarungen der Ar-
beitsgruppen 1-5 der Konzertierten Akti-
on Pflege wurde im Juni 2019 festgelegt,
das Personalbemessungsverfahren ,,in
geeigneten Schritten gemeinsam ziigig
anzugehen“ und nach Abschluss der Ent-
wicklungsphase ,,mit den hierfiir erfor-
derlichen Vorbereitungen zu beginnen®

(Bundesregierung 2019: 45). Im Ersten
Bericht zum Stand der Umsetzung der
Vereinbarungen der Arbeitsgruppen 1 bis
5 vom November 2020 haben die Partner
der Konzertierten Aktion Pflege dann be-
kriftigt, ,,die Umsetzung des Personalbe-
messungsverfahrens ziigig vorzubereiten
und in Umsetzung des Koalitionsvertrags
gesetzlich zu verankern® (Bundesregie-
rung 2020: 32). Im Gesundheitsversor-
gungs- und Pflegeverbesserungsgesetz
(GPVG) vom 22. Dezember 2020 wur-
de ein erster Einfiihrungsschritt gegan-
gen und die Refinanzierung von bis zu
20.000 zusitzlichen Vollzeitstellen fiir
Pflegekrifte mit ein- bis zweijdhriger
Ausbildung nach Landesrecht, aber
unterhalb des Fachkrifteniveaus (bzw.
von Personen, die diese Ausbildung be-
gonnen haben oder in Kiirze beginnen
werden) ermoglicht. Zudem wurde der
GKV-Spitzenverband im neu eingefiihr-
ten § 8 Abs. 3b SGB XI beauftragt, ein
Modellprogramm zur ,wissenschaftlich
gestiitzten Begleitung der Einfithrung
und Weiterentwicklung® des Personal-
bemessungsverfahrens aufzulegen. Im
Februar haben das Bundesministerium
fir Gesundheit und das Bundesministe-
rium fiir Familie, Senioren, Frauen und
Jugend nach intensiven Konsultationen
mit den Partnern der Konzertierten Akti-
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Tabelle 2: Ein einfaches Konvergenzmodell

Pflegebedingter Differenz zu Deckel im Deckel im Deckel im Deckel im Deckel im ENETd)]
Eigenanteil 894 Euro 1. Jahr 2. Jahr 3.Jahr 4. Jahr 5. Jahr
Sachsen-Anhalt 642 -252 448 498 549 599 650 700
Mecklenburg-Vorpommern 733 -161 539 571 603 636 668 700
Sachsen 734 -160 540 572 604 636 668 700
Thiringen 616 278 422 478 533 589 644 700
Brandenburg 846 -48 652 662 671 681 690 700
Niedersachsen m -183 517 554 590 627 663 700
Schleswig-Holstein 699 -195 505 544 583 622 661 700
Bremen 756 138 562 590 617 645 672 700
Hessen 878 -16 684 687 690 694 697 700
Berlin 1096 202 902 862 821 781 740 700
Bayern 1047 153 853 822 792 761 731 700
Hamburg 799 -95 605 624 643 662 681 700
Rheinland-Pfalz 857 -37 663 670 678 685 693 700
Saarland 1027 133 833 806 780 753 727 700
Baden-Wirttemberg 1183 289 989 931 873 816 758 700
NRW 916 22 722 718 713 709 704 700

Quelle: Eigene Darstellung beruhend auf den Werten aus Abbildung 4 zuziglich der bundesdurchschnittlichen Ausbildungskosten in
Hohe von 62 Euro, alle Angaben in Euro pro Monat

on Pflege dann eine ,,Roadmap zur Ver-
besserung der Personalsituation in der
Pflege und zur schrittweisen Einfiithrung
eines Personalbemessungsverfahrens fir
vollstationire Pflegeeinrichtungen® ver-
offentlicht (BMG/BMFSF] 2021), in der
eine zweite Personalausbaustufe fiir den
1. Juli 2023 sowie die Priifung weiterer
Personalausbaustufen in Abhingigkeit

Die Finanzierung zusdtzlicher

Stellen fiihrt zu keiner

Verbesserung der Situation, wenn
nicht gleichzeitig Anstrengungen

unternommen werden, die

zusdtzlichen Pflegepersonen
in allen Qualifikationsniveaus

auszubilden.

von den Ergebnissen der begleitenden
Evaluation und eine flichendeckende
Umsetzung des Personalbemessungs-
verfahrens auf gesetzlicher Grundlage
fiir 2025 angekiindigt werden.

Zur Umsetzung dieses Zeitplans sind
allerdings gesetzgeberische Schritte not-
wendig. Der Arbeitsentwurf des BMG
fiir ein Pflegereformgesetz sieht daher

eine Neufassung des § 113¢c SGB XI
vor, in dem zum 1. Juli 2023 neue Per-
sonalanhaltswerte vorgesehen sind.
Diese legen bundeseinheitlich fiir Pfle-
gekrifte unterschiedlicher Qualifika-
tionsniveaus (Hilfskraftpersonal ohne
landesrechtlich geregelte Helfer- oder
Assistenzausbildung in der Pflege von
mindestens einem Jahr, Hilfskraftper-
sonal mit landesrechtlich ge-
regelter Helfer- oder Assis-
tenzausbildung in der Pflege
mit einer Ausbildungsdauer
von mindestens einem Jahr
und Fachkraftpersonal) nach
Pflegegrad gestaffelte Verhilt-
niszahlen von Vollzeitiqui-
valenten je pflegebediirftiger
Person fest. Wahrend die ers-
te Umsetzungsstufe lediglich
Personalzuschlige gewihrt
und damit die Unterschiede
zwischen den Lindern per-
petuiert hat, wird hiermit von
bundeseinheitlichen Bedarfen ausge-
hend eine einheitliche Personalbemes-
sung vorgesehen, die lediglich durch
Bestandsschutzregeln verhindert, dass
es zu Absenkungen in einzelnen Einrich-
tungen kommen kann. Allerdings wiirde
bei Umsetzung dieser Norm nur rund
die Hilfte des Pflegepersonalmehrbe-
darfs von rund 115.000 Vollzeitdqui-

valenten bereitgestellt, der gemifd dem
Abschlussbericht des Projektes zur
Entwicklung des Personalbemessungs-
verfahrens fiir eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung notwendig ist (Rothgang und
das PeBeM-Team 2020). Zu erwarten
ist daher, dass unter Beriicksichtigung
der Evaluation 2025 noch ein weiterer,
groferer Schritt zur abschlieffenden
Einfithrung des Personalbemessungs-
verfahrens erfolgen muss.

Die Finanzierung zusitzlicher Stellen
allein fithrt aber zu keiner Verbesserung
der Situation in der Pflege, wenn nicht
gleichzeitig verstirkte Anstrengungen
unternommen werden, um die zusatzli-
chen Pflegepersonen, insbesondere qua-
lifizierte Assistenzkrifte, auszubilden.
Hierzu missen jetzt die Weichen gestellt
werden, sollen 2023 schon entsprechende
zusitzliche Krifte auf dem Markt vor-
handen sein.

Strukturreform

Pflegende Angehorige fiihlen sich haufig
tiberfordert und bediirfen der Entlas-
tung (Rothgang und Miiller 2018). Im
ersten Pflegestarkungsgesetz (PSGI) hat
der Gesetzgeber daher die Moglichkeit
geschaffen, teilstationidre Leistungen
zusitzlich zum Pflegegeld und/oder
den Pflegesachleistungen in Anspruch
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zu nehmen, ohne dass sich dadurch der
Anspruch auf diese Leistungen reduziert.
Damit wurde es Leistungsanbietern zu-
gleich ermoglicht, anstelle eines Heims
ein ambulantes Angebot des betreuten
Wohnens bereitzustellen, das den Bezug
von Pflegesachleistungen und die Tages-
pflege eng integriert. In solchen ,,Stapel-
leistungsmodellen® konnen durch die
Kombination insbesondere von Sach-
leistungen, Tagespflege und hauslicher
Krankenpflege mehr als doppelt so hohe
Sozialversicherungsleistungen bezogen
werden als in einer vollstationdren Ver-
sorgung, wobei die ordnungsrechtlichen
Auflagen fiir den Anbieter deutlich ge-
ringer sind und Qualititsverbesserun-
gen, die den doppelt so hohen Ausgaben
rechtfertigend gegeniiberstehen, nicht
nachweisbar sind (Rothgang und Miiller
2019). Das Bundesgesundheitsministeri-
um hat diese Problematik erkannt und
will ihr durch Wiedereinfithrung einer
Anrechnungsregelung entgegentreten,
derzufolge die Anspriiche auf teilstatio-
ndre Leistungen beim Zusammentreffen
mit Pflegesachleistungen um die Half-
te gekiirzt werden. Gleichzeitig sollen
Zusatzleistungen fiir gemeinschaftliche
Wohnformen zur pflegerischen Versor-
gung eingefithrt werden (neu zu schaf-
fende §§ 45h-j SGB XI). Damit wird im
Kern der Nukleus fiir einen ,,dritten
Versorgungssektor zwischen ambulant
und stationdr geschaffen.

Mit beiden MafSnahmen reagiert das
Ministerium auf den erkannten Hand-
lungsbedarf, die MafSnahmen muten
aber vergleichsweise hilflos an: So ent-
stehen die innovativsten Versorgungs-
modelle tatsachlich an der Schnittstelle
von ambulanter und stationirer Versor-
gung und sind damit weder dem einen
noch dem anderen Sektor eindeutig zu-
zuordnen. Durch die Etablierung eines
zusitzlichen, dritten Versorgungssek-
tors zwischen ambulant und stationir
werden die Abgrenzungsprobleme aber
lediglich verdoppelt, da jetzt Grenzzie-
hungen in beide Richtungen notwendig
werden. Ebenso werden mit der Halbie-
rung der teilstationdren Leistungsan-
spriiche nicht nur die Stapelleistungs-
modelle (etwas) unattraktiver. Zugleich
werden vielmehr auch die Versorgungs-
arrangements getroffen, die eigentlich
gefordert werden sollten, etwa familiale
Pflege unter Hinzuziehung eines Pflege-
dienstes bei Entlastung der Angehorigen
durch teilstationére Pflege z.B. einmal
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die Woche. Zielfiithrender wire hier si-
cherlich der ,,groffe Wurf“, der im Uber-
gang zu einer sektorfreien Versorgung
liegt. Diesbeziigliche Vorschlige liegen
vor (Rothgang et al. 2019), bediirfen
aber der weiteren Ausarbeitung, die si-
cherlich nicht in wenigen Wochen oder
Monaten bewerkstelligt werden kann.

Zeitplan zur Reform

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich
ein sinnvoller Zeitplan fir eine Pfle-
gereform ab. Fir eine iiber ad hoc-
Mafinahmen zur Begrenzung erkann-
ter Auswichse hinausgehende Struk-
turreform, die die Etablierung einer
sektorfreien Versorgung zum Ziel hat,
fehlt es in dieser Legislaturperiode an
Zeit und politischem Willen. Eine sol-
che Strukturreform anzugehen ist aber
eine lohnende Aufgabe fiir die nichste
Legislaturperiode.

Fur die Umsetzung des Personalbe-
messungsverfahrens hingegen sind ge-
setzliche Schritte noch in dieser Legis-
laturperiode essentiell. Um zukiinftige
Pflegekrifte zu gewinnen und vorhan-
dene im Beruf zu halten, muss
ein kraftvolles Signal ergehen,
dass mit der Einfuhrung des
Personalbemessungsverfah-
rens Ernst gemacht und der
in der Roadmap veroéffentlich-
te Zeitplan auch eingehalten
wird. Werden die entsprechen-
den gesetzlichen Grundlagen
nicht in den nachsten Wochen
geschaffen, wird es erst nach
der Bundestagswahl und ei-
ner neuen Regierungsbildung zu einem
weiteren Anlauf kommen, und ist mit
einem entsprechenden Gesetz frithestens
2022 zu rechnen. Damit ist der néchste
Umsetzungsschritt 2023 aber gefihrdet,
weil Einrichtungen nicht mehr geniigend
Zeit haben sich vorzubereiten und Aus-
bildungen nicht mehr begonnen und
abgeschlossen werden konnen.

Der néchste Schritt der Einfithrung
des Personalbemessungsverfahrens und
eine Anhebung der Gehilter fiir Pfle-
gekrifte wiederum sind nicht denkbar
ohne eine nachhaltig wirksame Begren-
zung der Eigenanteile. Hierfiir sind die
Regelungen, die jetzt im Arbeitsentwurf
vorliegen, ungeeignet, wihrend die Rege-
lungen im Eckpunktepapier zielgerichtet
und effektiv sind. Sollte es gelingen, diese
urspriinglichen Regelungen, woméglich

ergianzt um eine Konvergenzphase, um-
zusetzen, wire der Boden bereitet, um
den Pflegenotstand erfolgreich bekamp-
fen zu konnen.

Waihrend tiber die grundsitzliche
Notwendigkeit und Dringlichkeit der
Begrenzung der Eigenanteile seltene poli-
tische Einigkeit besteht, die eine Losung
noch in dieser Legislaturperiode ermog-
lichen konnte, gehen die Positionen hin-
sichtlich der Gegenfinanzierung der re-
sultierenden Mehrausausgaben ausein-
ander. Ohne weitere Sekundarreformen
fihrt die Begrenzung der Eigenanteile
zu Mehrausgaben der Pflegeversicherung
und in der Folge zu Beitragssatzsteige-
rungen, die in einer an Bedarfen orien-
tierten Sozialversicherung die logische
Konsequenz und an sich daher nicht
verwerflich sind. Alternativ kann auch
in der Pflegeversicherung, wie bereits in
der Renten- und Krankenversicherung,
ein steuerfinanziertes Element einge-
fuhrt werden, in Form eines Bundeszu-
schusses oder durch direkte Ubernahme
bestimmter Leistungsausgabenposten
(z. B. Rentenversicherungsbeitriage fiir
pflegende Angehorige). Schlieflich kann

Fiir eine iiber ad hoc-MafSnahmen
zur Begrenzung unerwiinschter
Nebenwirkungen hinausgehende
Strukturreform fehlt es in dieser
Legislaturperiode an Zeit und
politischem Willen.

ein Finanzausgleich zwischen privater
und sozialer Pflegeversicherung, wie er
2005 bereits einmal im Koalitionsver-
trag vorgesehen war bzw. die Integration
der privaten Pflegepflichtversicherung
in eine Sozialversicherung vereinbart
werden. Diese einen zweiten Schritt
der Finanzreform betreffenden Fragen
sind in dieser Legislaturperiode mit
Sicherheit nicht mehr zu beantworten.
Sinnvoll wire es daher, die Begrenzung
der Eigenanteile noch in dieser Legisla-
turperiode zu beschliefSen, wihrend die
Entscheidung dartiber, ob die erst nach
der Wahl anfallenden Mehrkosten durch
Anhebung des Beitragssatzes, durch
andere Mafinahmen oder eine Mafs-
nahmenkombination gegenfinanziert
werden sollen, dem nichsten Bundestag
tiberlassen wird. ]

IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 22:34:53.
" mit, Tor

Erlaubnis

\It, f0r oder In



https://doi.org/10.5771/1611-5821-2021-2-6

THEMA

BA [=Bundesagentur fiir Arbeit] (2020):

Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit. Bericht:
Blickpunkt Arbeitsmarkt — Arbeitsmarktsituation
im Pflegebereich. Mai 2020. Niirnberg: BA.
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/
Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-
Fokus/Berufe/Generische-Publikationen/
Altenpflege.pdf? blob=publicationFile&v=7.

BMA [=Bundesministerium fiir Arbeit

und Sozialordnung] (1997): 1. Bericht der
Bundesregierung lber die Entwicklung der
Pflegeversicherung.
https://www.bundesgesundheitsministerium.
de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/
Pflege/Berichte/1.Pflegebericht.pdf.

BMG / BMFSFJ [=Bundesministerium fiir
Gesundheit & Bundesministerium fiir Familie,
Senioren, Frauen und Jugend] (2020a): Roadmap
zur Verbesserung der Personalsituation in

der Pflege und zur schrittweisen Einflihrung
eines Personalbemessungsverfahrens fiir
vollstationdre Pflegeeinrichtungen.
https://www.bundesgesundheitsministerium.
de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/
Konzertierte Aktion Pflege/
Roadmap_zur_Einfuehrung_eines
Personalbemessungsverfahrens.pdf.

BMG [=Bundesministerium fiir Gesundheit]
(2020b): Arbeitsentwurf. Entwurf eines
Gesetzes zur Reform der Pflegeversicherung
(Pflegereformgesetz). Bearbeitungsstand:
15.3.202113:22 Uhr, unveroffentlicht.

Bundesregierung (2019): Konzertierte

Aktion Pflege: Vereinbarungen der
Arbeitsgruppen 1bis 5. https://www.
bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/K/Konzertierte
Aktion Pflege/191129 KAP Gesamttext
Stand 11.2019_3._Auflage.pdf.

Bundesregierung (2020): Konzertierte
Aktion Pflege: Erster Bericht zum Stand

der Umsetzung der Vereinbarungen der
Arbeitsgruppen 1bis 5. https://www.
bundesgesundheitsministerium.de/
fileadmin/Dateien/5 Publikationen/Pflege/
Berichte/2020-12-09 Umsetzungsbericht
KAP_barrierefrei.pdf.

CDA [=Christlich-demokratische
Arbeitnehmerschaft Deutschlands](2020):
Finanzreform der Pflegeversicherung.
Beschluss des CDA-Bundesvorstands.
https://www.cda-bund.de/data/
pdf/2020/09/21/2-5f68673b25977.pdf.

Gotze, Ralf / Rothgang, Heinz (2014): Fiscal
and social policy: financing long-term care
in Germany, in: Companje, Karel-Peter (ed.):
Financing high medical risks, Amsterdam:
Amsterdam University Press, 63-100.

Mennicken, Roman / Augurzky, Boris /
Rothgang, Heinz / Wasem, Jiirgen (2014):
Explaining differences in remuneration rates
of nursing homes in Germany, in: European
Journal of Health Economics 15 (4): 401-410,
DOI10.1007/s10198-013-0483-2.

Pabst, Stefan / Rothgang, Heinz (2000):
Die Einfihrung der Pflegeversicherung, in:
Leibfried, Stefan / Wagschal, Uwe (Hg.):
Bilanzen, Reformen und Perspektiven des
deutschen Sozialstaats. Frankfurt: Campus,
340-377.

PflegeVG-E [Entwurf eines Gesetzes

zur sozialen Absicherung des Risikos

der Pflegbedirftigkeit (Pflege-
Versicherungsgesetz — PflegeVG)], Bundestags-
Drucksache 12/5617.

Rothgang, Heinz / Heinze, Franziska /

Wagner, Christian / Kalwitzki, Thomas
(2021): Auswirkungen der aktuellen Plane zur

Finanzreform der Pflegeversicherung. https://
www.dak.de/dak/download/studie-2413956.pdf.

Rothgang, Heinz / Kalwitzki, Thomas /
Cordes, Janet (2020): Alternative
Ausgestaltung der Pflegeversicherung, in: Die
Schwester / Der Pfleger, Heft 3: 12-17.

Rothgang, Heinz / Kalwitzki, Thomas /
Cordes, Janet (2019): Alternative
Ausgestaltung der Pflegeversicherung.
Bedarfsgerecht —ortsunabhangig — bezahlbar.
Gutachten im Auftrag der Initiative Pro-
Pflegereform. https://www.pro-pflegereform.
de/fileadmin/default/Gutachten/2.
Gutachten AAPV_- Langfassung.pdf.

Rothgang, Heinz und das PeBeM-Team
(2020): Entwicklung und Erprobung eines
wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur
einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs
in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen

und quantitativen MalRstaben gemaf § 113¢
SGB XI (PeBeM). Abschlussbericht. https://doi.
org/10.26092/elib/294.

Rothgang, Heinz / Miiller, Rolf (2018): BARMER
Pflegereport 2018. https://www.barmer.de/bl
ob/170372/9186b971babc3f80267fc329d65f8e
Se/data/dl-pflegereport-komplett.pdf.

Rothgang, Heinz / Miiller, Rolf (2019): BARMER
Pflegereport 2019: Ambulantisierung der
Pflege. https://www.barmer.de/blob/215396/
a68d16384f26a09f598f05c9be4ca76a/data/
barmer-pflegereport-2019.pdf.

vdek [=Verband der Ersatzkassen] (2021):
Finanzielle Belastungen (Eigenanteil) eines
Pflegebedirftigen in der stationdren

Pflege nach Bundeslandern.https://www.
vdek.com/content/dam/vdeksite/vdek/
daten/f_pflegeversicherung/spv_finanzielle
belastung pflegebeduerftiger stationaer
saeulen.jpg.

Marie-Theres Merrem

Reformbediirftigkeit des
Fortpflanzungsmedizinrechts

Marie-Theres Merrem

Reformbediirftigkeit

des Fortpflanzungsmedizinrechts
(Wissenschaftliche Beitrage aus

dem Tectum Verlag:

Rechtswissenschaft, Bd. 146)

2021,398 S., brosch.

Print « E-Book 78,00 €

ISBN 978-3-8288-4606-7

ePDF 978-3-8288-7669-9

Ideen fiir ein zeitgemales Fortpflanzungsmedizinrecht

Bestellen Sie jetzt im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.tectum-shop.de,
telefonisch +49 7221 2104-45 oder per E-Mail sburkart@nomos.de

Techniken und Verfahren, die der Herbeiftihrung einer Schwan-
gerschaft dienen, sind in Deutschland durch das ESchG stark
reglementiert oder verboten. Marie-Theres Merrem setzt sich zu-
nachst kritisch mit der geltenden Rechtslage auseinander, wobei
insbesondere aufdie Eizell-, Samen- und Embryonenspende, den
elektiven Single-Embryo-Transfer, die Leihmutterschaft, die post-
mortale Befruchtung und das Social Freezing eingegangen wird.
Darauf aufbauend werden Umsetzungsvorschlage fir ein erneu-
ertes Fortpflanzungsmedizingesetz vorgestellt, das aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen, gesellschaftlichen Wertvorstel-
lungen und den Bedlrfnissen der Betroffenen Rechnung tragt.

Tectum

Verlag

G+S 2/2021 15

IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 22:34:53.
b

Erlaubnis

untersagt, mit, for oder In



https://doi.org/10.5771/1611-5821-2021-2-6

	Finanzreform
	Deckelung der Eigenanteile als notwendiger Reformbestandteil
	Prozentuale Beteiligung der Pflegeversicherung an den Eigenanteilen als Irrweg
	Gedeckelte Eigenanteile mit Konvergenzphase als möglicher Kompromiss
	Personalbemessung
	Strukturreform
	Zeitplan zur Reform
	Literatur

